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SCHLOTT GRUPPE AKTIENGESELLSCHAFT, FREUDENSTADT 

ISIN DE0005046304

ISIN DE0003304168



Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 7. ordentlichen Hauptversammlung der schlott gruppe Aktiengesellschaft

in das Kurhaus Freudenstadt, Promenadeplatz 1 in 72250 Freudenstadt ein.

.. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2002/2003 mit

dem Bericht des Aufsichtsrats, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für

das Geschäftsjahr 2002/2003 

2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 30. September 2003 ausgewiesenen

Bilanzgewinn in Höhe von € 26.750.992,52 wie folgt zu verwenden: 

a)

Zahlung einer Dividende von € 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie. Dies entspricht einem Betrag von 

€ 4.952.016,00. Für das Geschäftsjahr 2002/2003 sind 6.190.020 Stückaktien dividendenberechtigt.

b)

Vortrag von € 21.798.976,52 auf neue Rechnung.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2002/2003

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen.

4. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2002/2003

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. 

5. AUFHEBUNG DES BESTEHENDEN GENEHMIGTEN KAPITALS II., SCHAFFUNG EINES NEUEN GENEHMIGTEN KAPITALS II., 

SATZUNGSÄNDERUNG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)

Die in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2005 um bis zu € 4.100.856 einmalig oder mehrmals zu erhöhen, wird

unter Aufhebung des § 4 Abs. 4 der Satzung aufgehoben.
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b)

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. März 2009 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu € 5.300.000

zu erhöhen (genehmigtes Kapital II.). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen Bar-

einlagen das Bezugsrecht der Aktionäre bei ein- oder mehrmaliger Ausnutzung des genehmigten Kapitals II bis zu 

einem Kapitalerhöhungsbetrag auszuschließen, der 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung

und des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die

neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten

Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet.

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 17. März 2004 erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert

werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10 %-Grenze Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. -pflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen

aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. März 2004 in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. Außerdem wird der Vorstand

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, wie es erfor-

derlich ist, um Inhabern der von der schlott gruppe Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen

Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,

wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- beziehungsweise

Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedin-

gungen der Aktienausgabe, festzulegen. 

c)

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird, sobald die Aufhebung des derzeitigen § 4 Abs. 4 gemäß Beschluss zu lit. a) im Handels-

register eingetragen ist, wie folgt neu gefasst:

»Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. März 2009 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu € 5.300.000,00 zu erhöhen

(genehmigtes Kapital II.). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüber hinaus ist der

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der

Aktionäre bei ein- oder mehrmaliger Ausnutzung des genehmigten Kapitals II bis zu einem Kapitalerhöhungsbetrag aus-

zuschließen, der 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des zum Zeitpunkt der Ausnutzung

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem

Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
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endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden 

Aktien angerechnet, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. März 2004 erworben und gemäß 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10 %-

Grenze Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und /oder Optionsrecht bzw.

-pflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom

17. März 2004 in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

ausgegeben worden sind. Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der

Aktionäre insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern der von der schlott gruppe Aktiengesellschaft oder

ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfül-

lung der Options- beziehungsweise Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.« 

d)

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung

der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals II. und, falls das

genehmigte Kapital II. bis zum 16. März 2009 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf

der Ermächtigungsfrist, anzupassen.

e)

Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II. nicht wirksam wird, ohne dass an seine

Stelle das neue genehmigte Kapital II. in Höhe von € 5.300.000,00 tritt, wird der Vorstand angewiesen, den vorstehend

unter lit. a) gefassten Beschluss über die Aufhebung des bisherigen in § 4 Absatz 4 der Satzung enthaltenen genehmigten

Kapitals II. erst dann zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, wenn gesichert ist, dass im unmittelbaren 

Anschluss an die Eintragung der Aufhebung des bisherigen Absatzes 4 des § 4 der Satzung der Beschluss zur Schaffung

des neuen genehmigten Kapitals II. in Höhe von € 5.300.000,00 mit der entsprechenden Satzungsänderung gemäß

lit. c) im Handelsregister eingetragen wird. 

6. ERMÄCHTIGUNG ZUR AUSGABE VON OPTIONS- UND WANDELANLEIHEN UND ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS 

NEBST GLEICHZEITIGER SCHAFFUNG EINES BEDINGTEN KAPITALS UND SATZUNGSÄNDERUNG 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. März 2009 einmalig oder mehrmals

auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu  € 25.000.000 mit

einer Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte beziehungs-
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weise den Inhabern von Wandelanleihen Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft

mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu  € 3.750.000 nach näherer Maßgabe der Options-

beziehungsweise Wandelanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Options- und/oder Wandelanleihen können auch durch eine hundertprozentige unmittelbare oder mittel-

bare Beteiligungsgesellschaft der schlott gruppe Aktiengesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für Options- und/oder Wandelanleihen

zu übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen Options- beziehungsweise Wandlungsrechte

für auf den Inhaber lautende Stückaktien der schlott gruppe Aktiengesellschaft zu gewähren. 

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Options- oder Wandel-

anleihen von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Options- und/oder Wandelanleihen von einer hundertpro-

zentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des

gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der schlott gruppe Aktiengesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden

Satzes sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf

gegen Barzahlung ausgegebene Options- und/oder Wandelanleihen vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Options- und/oder Wandelanlei-

hen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Options- und/

oder Wandelanleihen mit einem Options- beziehungsweise Wandlungsrecht oder einer Options- oder Wandlungspflicht

auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen

darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung.

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung

vom 17. März 2004 aus dem genehmigten Kapital II unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG

i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden, sowie Aktien, die aufgrund der Ermächtigung vom 17. März 2004

erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Options-

scheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen

zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der schlott gruppe Aktiengesellschaft berechtigen. Die Options-

bedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen

und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. In diesem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapi-

tals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, den Nennbetrag der Teilschuldverschrei-

bungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile

nach Maßgabe der Options- beziehungsweise Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer

Aktien aufaddiert werden können. 
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Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen

gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der schlott

gruppe Aktiengesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages oder

des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten

Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann

eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen

festgesetzt werden. Die Anleihebedingungen können ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des

Wandlungspreises innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktie

der schlott gruppe Aktiengesellschaft während der Laufzeit der Anleihe vorsehen. 

Der jeweils festzusetzende Options- beziehungsweise Wandlungspreis für eine Aktie muss mit Ausnahme der

Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnitt-

lichen Schlusskurses der Aktien der schlott gruppe Aktiengesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter

Wertpapierbörse an den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-

gabe der Options- oder Wandelanleihen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens

80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der schlott gruppe Aktiengesellschaft im elektroni-

schen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Options- oder

Wandelanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage

des Bezugsrechtshandels, betragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 

Der Options- beziehungsweise Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwäs-

serungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- beziehungsweise Optionsbedingungen dann 

ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines ausschließ-

lichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital

erhöht oder weitere Options- oder Wandelanleihen begibt beziehungsweise Options- oder Wandlungsrechte oder 

-pflichten gewährt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten

hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungs-

rechts beziehungsweise nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die Ermäßigung des

Options- beziehungsweise Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- beziehungs-

weise Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedin-

gungen der Optionsrechte oder -pflichten beziehungsweise der Options- oder Wandelanleihe können darüber hinaus

für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen beziehungsweise Ereignisse (wie

z.B. ungewöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- beziehungs-

weise Wandlungsrechte beziehungsweise Options- oder Wandlungspflichten vorsehen. In allen diesen Fällen erfolgt

die Anpassung grundsätzlich in Anlehnung an § 216 Abs. 3 AktG dergestalt, dass der wirtschaftliche Wert der Wandlungs-

beziehungsweise Optionsrechte oder Wandlungs- beziehungsweise Optionspflichten nach der Anpassung im Wesent-

lichen dem wirtschaftlichen Wert der Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechte oder Wandlungs- beziehungsweise

Optionspflichten unmittelbar vor der die Anpassung auslösenden Maßnahme entspricht. Bei einer Kontrollerlangung

durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- beziehungsweise Wandlungspreises vorgesehen werden. 
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Die Wandelanleihe- oder Optionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wand-

lung beziehungsweise Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für

die Anzahl der andernfalls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien

der schlott gruppe Aktiengesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der

letzten 10 Börsentage vor Erklärung der Wandlung beziehungsweise der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebe-

dingungen können auch vorsehen, dass die Options- beziehungsweise Wandelanleihen nach Wahl der Gesellschaft

statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können

beziehungsweise das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

Die Wandelanleihe- oder Optionsbedingungen können auch eine Wandlungs- oder Optionspflicht zum Ende

der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Options-

oder Wandelanleihe den Anleihegläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien

der Gesellschaft zu gewähren. In diesem Fall kann der Options- beziehungsweise Wandlungspreis nach näherer Maß-

gabe der Anleihebedingungen dem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im elektronischen

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsentage vor dem Tag der Endfälligkeit ent-

sprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindest-Durchschnittskurses (80 %)

liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung beziehungsweise Optionsausübung auszugebenden

Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG

sind zu beachten. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und

Ausstattung der Options- und/oder Wandelanleihen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung,

Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- beziehungsweise Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen

den Wandlungs- und Optionspreis zu bestimmen beziehungsweise im Einvernehmen mit den Organen der die Options-

beziehungsweise Wandelanleihe begebenden Beteiligungsgesellschaft der schlott gruppe Aktiengesellschaft festzulegen. 

b)

Das Grundkapital wird um bis zu  € 3.750.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen auf den Inhaber lautende

Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je  € 3,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten beziehungsweise Optionspflichten nach Maß-

gabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen beziehungsweise von Wand-

lungsrechten beziehungsweise Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von

Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17. März 2004 bis zum 16.

März 2009 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren hundertprozentigen Beteiligungsgesellschaft

ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermäch-

tigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- beziehungsweise Wandlungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Options- beziehungsweise Wandelanleihen

und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine beziehungsweise der Wandelanleihen von ihren

Options- beziehungsweise Wandlungsrechten Gebrauch machen beziehungsweise zur Wandlung beziehungsweise
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Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und

das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- beziehungsweise Wandelanleihebedingungen benötigt wird. Die

aufgrund der Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- bezie-

hungsweise Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung

der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

c)

In § 4 der Satzung wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

»Das Grundkapital ist um weitere bis zu  € 3.750.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 auf den Inhaber lautende Stück-

aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber

von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder

Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einer hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft

der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17. März 2004 bis zum 16. März 2009

ausgegeben beziehungsweise garantiert werden, von ihren Options- beziehungsweise Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,

soweit sie zur Wandlung beziehungsweise Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausü-

bung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses

jeweils zu bestimmenden Options- beziehungsweise Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres

an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise der Erfüllung von Wandlungs- 

beziehungsweise Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.« 

d)

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugs-

aktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen,

die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von

Options- oder Wandelanleihen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des

bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise

für die Erfüllung von Wandlungs- beziehungsweise Optionspflichten. 

7. ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB EIGENER AKTIEN

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu beschließen:

a)

Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 31. August 2005 ermächtigt, eigene Aktien bis zu zehn vom

Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder
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durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden.

Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kauf-

angebotes oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten. Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie

(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Eröffnungskurse (Eröffnungsauktionspreis der schlott gruppe-Aktie

im XETRA-Handel bzw. einem das XETRA-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter

Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien um

nicht mehr als 10 % überschreiten und nicht mehr als 10 % unterschreiten. Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches

Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft oder über eine an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtete öffentliche

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte

der gebotenen Kauf- oder Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse

(Schlussauktionspreis der schlott gruppe-Aktie im XETRA-Handel bzw. einem das XETRA-System ersetzenden ver-

gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der

Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentlichung

eines formellen Angebots bzw. einer formellen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Kursab-

weichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder den Grenzwerten der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis-

spanne, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem

Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der Veröffent-

lichung der Anpassung; die 20 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das

Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten kann begrenzt werden. Sofern bei einem

öffentlichen Kaufangebot bzw. einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten das Volumen der angebotenen

Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, muss der Erwerb oder die Annahme im Verhältnis der jeweils

angebotenen Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen

bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen 

werden. Bei einem öffentlichen Kaufangebot sind die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

zu beachten, sofern und soweit diese Anwendung finden.

b)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorste-

henden Ermächtigung erworben wurden,

aa) zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung

nicht wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermächtigung darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn sichergestellt

ist, dass die Zahl der aufgrund dieser Ermächtigung veräußerten Aktien zusammen mit Aktien, die aus dem von der

Hauptversammlung vom 17. März 2004 beschlossenen genehmigten Kapital II unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, und solchen Aktien, die bei Wandlung oder Options-

ausübung aus Wandel- oder Optionsanleihen, die gemäß Punkt 6 der Tagesordnung dieser Hauptversammlung begeben
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wurden und bei deren Begebung das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG ausgeschlossen wurde, entstehen können, 10 % des bei der Ausgabe bzw. der Veräußerung von Aktien vorhandenen

Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt. 

bb) als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unter-

nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen zu verwenden,

cc) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversamm-

lungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden; von der

Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung

der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalherabsetzung durch die Einziehung zu ändern.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei einer Veräußerung 

erworbener eigener Aktien durch Angebot an alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft oder einer hundert-

prozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegebenen Optionsscheine

und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. 

c)

Die unter lit. b) genannten Ermächtigungen können ganz oder in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Preis,

zu dem die Aktien der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. b) aa) veräußert werden bzw. der Wert, zu dem sie

gemäß der Ermächtigung in lit. b) bb) im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unter-

nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen verwendet werden, darf den durchschnittlichen Aktien-

kurs (Schlussauktionspreis der schlott gruppe-Aktie im XETRA-Handel bzw. einem das XETRA-System ersetzenden 

vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor der Veräu-

ßerung bzw. der verbindlichen Vereinbarung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von

Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen um nicht mehr als 3 bis 5 % unterschreiten.

d)

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien

gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. b) aa) und bb) bzw. dem letzten Satz von lit. b) verwendet werden.

e)

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 11. März 2003 erteilte und bis zum 31. August 2004 befristete

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.

8. ÄNDERUNGEN DER § 2 UND § 3 ABS. 1 SATZUNG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu beschließen:
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a)

§ 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

»(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere in den Geschäftsbereichen
.. Erbringung von Medien-Dienstleistungen aller Art
.. industrielle Herstellung von Druckerzeugnissen
.. Dienstleistungen im PreMedia-Bereich
.. umfassende Direktmarketing-Dienstleistungen 

als Hersteller, Verarbeiter, Vermittler oder Händler tätig sind.

(2) Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftsbereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen 

Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm förderlich 

erscheinen; sie ist insoweit auch befugt, weitere Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.

Der Unternehmensgegenstand umfasst ferner den Erwerb des für die Herstellung und den Vertrieb von sowie den Handel

mit den in Abs. 1 genannten Artikeln erforderlichen Gegenständen des Anlagevermögens. Die Gesellschaft kann Unternehmen,

an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken.«

b)

§ 3 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

»Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.«

9. ZUSTIMMUNG ZU GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN ZWISCHEN DER SCHLOTT GRUPPE AKTIENGESELLSCHAFT UND 

A) DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT BROSCHEK DRUCK GMBH UND B) DER REALCONTENT GMBH 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu beschließen:

Den Gewinnabführungsverträgen zwischen der schlott gruppe Aktiengesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft

Broschek Druck GmbH vom 19.12.2003 und der schlott gruppe Aktiengesellschaft und der realcontent GmbH vom

19.12.2003 wird zugestimmt.

Die schlott gruppe Aktiengesellschaft einerseits und ihre 100%igen Tochtergesellschaften a) Verwaltungsgesell-

schaft Broschek Druck GmbH andererseits bzw. b) realcontent GmbH andererseits (nachfolgend werden die Verwal-

tungsgesellschaft Broschek Druck GmbH und die realcontent GmbH als „Tochtergesellschaften“ bezeichnet) haben

am 19.12.2003 Gewinnabführungsverträge (die „Verträge“ bzw. der „Vertrag“) geschlossen. Die Verträge haben im Wesent-

lichen folgenden Inhalt:

Die jeweilige Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages, erstmals für das Geschäfts-

jahr 2003/2004, den Handelsbilanzgewinn an die schlott gruppe Aktiengesellschaft abzuführen. Die jeweilige Tochter-

gesellschaft kann mit Zustimmung der schlott gruppe Aktiengesellschaft Beträge aus ihrem Jahresüberschuss insoweit

in Gewinnrücklagen einstellen, als dieses handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3

HGB sind auf Verlangen der schlott gruppe Aktiengesellschaft aufzulösen und als Gewinn abzuführen oder zum

Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden. Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung vorvertraglicher
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Rücklagen ist unzulässig. Andererseits verpflichtet sich die schlott gruppe Aktiengesellschaft, Jahresfehlbeträge der

Tochtergesellschaften gemäß § 302 AktG auszugleichen, soweit diese nicht dadurch ausgeglichen werden, dass den

Gewinnrücklagen i.S.v. § 272 Abs. 3 HGB Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie einge-

stellt worden sind. 

Die Verträge gelten rückwirkend auf den 01.10.2003. Die Verträge sind fest bis zum 30.09.2008 abgeschlossen.

Nach Ablauf des 30.09.2008 sind die Verträge auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und können von da an zum Ende

eines Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der jeweiligen Verträge und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafter-

versammlungen der Tochtergesellschaften hatten diese jeweils keine außenstehenden Gesellschafter. Es sind daher von

der schlott gruppe Aktiengesellschaft weder Ausgleichszahlungen zu leisten noch Abfindungen zu gewähren.

Die Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft Broschek Druck GmbH und der realcontent

GmbH haben mit Beschluss vom 29.12.2003 den Verträgen zugestimmt. Der Aufsichtsrat der schlott gruppe Aktienge-

sellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2004 den Verträgen zugestimmt.

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht

der Aktionäre aus
.. die Gewinnabführungsverträge zwischen der schlott gruppe Aktiengesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft Broschek

Druck GmbH vom 19.12.2003 und der schlott gruppe Aktiengesellschaft und der realcontent GmbH vom 19.12.2003,
.. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der schlott gruppe Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2000, 2001, 2002

(Rumpfgeschäftsjahr) 2002/2003 und der Verwaltungsgesellschaft Broschek Druck GmbH für die Geschäftsjahre 2000/2001,

2001/2002 und 2002/2003 und der realcontent GmbH für die Geschäftsjahre 2000/2001, 2001/2002 und 2002/2003,
.. die gemeinsamen Berichte des Vorstands der schlott gruppe Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung 

der Verwaltungsgesellschaft Broschek Druck GmbH bzw. der realcontent GmbH.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt. Auf Verlangen erhält jeder

Aktionär unverzüglich und kostenfrei eine Abschrift dieser Unterlagen.

10. WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003/2004 (01.10.2003 – 30.09.2004)

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

AWT Audit Wirtschafts-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003/2004 zu wählen.

BERICHT DES VORSTANDS ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5, 6 UND 7

Der Vorstand hat zu Punkt 5 und 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG bzw. §§ 221 Abs. 4

Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der

Aktionäre erstattet. Darüber hinaus hat der Vorstand zu Punkt 7 der Tagesordnung gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs.

4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Er-

mächtigung zur Veräußerung eigener Aktien anders als über die Börse oder unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
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grundsatzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der gesamte Bericht liegt vom Tage der Einberufung

der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf

Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt 

bekannt gemacht:

Zu Tagesordnungspunkt 5: Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

Wird das genehmigte Kapital II ausgenutzt, steht unseren Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den

Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss

des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge

die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als

freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Mit der Ermächtigung, das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen um bis zu 10 % des Grund-

kapitals auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem den aktuellen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitenden

Betrag veräußert werden, soll von der Möglichkeit des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§ 203 Abs. 1,

Abs. 2 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei

einer Barkapitalerhöhung ist begrenzt auf einen Höchstbetrag von bis zu zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt des

Wirksamwerdens und der Ausnutzung des genehmigten Kapitals II vorhandenen Grundkapitals. Auf die vorgenannte

10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. März

2004 erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner

sind auf die vorgenannte 10 %-Grenze Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- und/oder Optionsrecht beziehungsweise -pflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. März 2004 in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind. 

Die Ermächtigung gilt des Weiteren mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Diese Möglichkeit dient dem

Interesse der Gesellschaft und der Erzielung eines bestmöglichen Verkaufspreises bei der Ausgabe der Aktien. Die in

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in

die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kosten-

günstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller

Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können

der Eigenkapitalbedarf bei sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärs-

gruppen im In- und Ausland geworben werden. Diese Möglichkeit ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von 

Bedeutung, weil sie in ihren Märkten Marktchancen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden

Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig decken können muss. Der Verkaufspreis und damit das der Gesellschaft zu-

fließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den
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aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 %

unterschreiten. Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft bisher ausgegebenen Aktien zum amtlichen

Markt an der Frankfurter und Stuttgarter Wertpapierbörse zugelassen sind, können nach dem derzeitigen Stand die

an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Ausschluss

des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG problemlos Aktien der Gesellschaft über die Börse hinzuerwerben. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen oder Wandel-

schuldverschreibungen dient dem Zweck, dass im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung der Options- beziehungs-

weise Wandlungspreis nicht entsprechend den so genannten Verwässerungsschutzklauseln der Options- oder Wandelungs-

bedingungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den Inhabern der Optionsscheine beziehungsweise Wandel-

schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des

Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechts oder Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde.

Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausnutzung des

genehmigten Kapitals II unter sorgfältiger Abwägung zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

Zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag 

von bis zu  € 25.000.000 sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals I von bis zu  € 3.750.000 soll

die unten noch näher erläuterten Möglichkeiten der schlott gruppe Aktiengesellschaft zur Finanzierung ihrer 

Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger 

Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen 

Finanzierung eröffnen. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- beziehungsweise Wandel-

anleihen zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit

Gebrauch gemacht werden, die Options- und/oder Wandelanleihen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kredit-

instituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten

(mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die

Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der

Aktionäre und liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss mit Ausnahme bei einer Wandlungs- oder Optionspflicht jeweils

mindestens 80 % des zeitnah zur Ausgabe der Wandel- und/oder Optionsanleihen ermittelten Börsenkurses entsprechen. Durch

die Möglichkeit eines Zuschlags wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Bedingungen der Wandel- beziehungs-

weise Optionsanleihen den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe Rechnung tragen können. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre voll-

ständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- und/oder Wandelanleihen gegen Barzahlung zu einem Kurs

erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Mög-

lichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der

Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- beziehungsweise Wandlungspreis und

15

SCHLOTT GRUPPE AG > EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2004



16

SCHLOTT GRUPPE AG > EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2004

Ausgabepreis der Options- beziehungsweise Wandelanleihen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und

reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nur eingeschränkt möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2

AktG in der durch das Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (Trans-

parenz- und Publizitätsgesetz) geänderten Fassung nunmehr eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei

Wandel- beziehungsweise Optionsanleihen der Konditionen dieser Anleihe) erst am drittletzten Tag der Bezugsfrist.

Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko

über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht

marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit von dessen Ausübung

(Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet beziehungsweise mit zusätzlichen Aufwendungen

verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist

nicht kurzfristig auf günstige beziehungsweise ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen 

Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaf-

fung führen können. 

Für diesen Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundka-

pitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Dabei werden Aktien, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 17. März 2004 aus dem genehmigten Kapital II unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203

Abs. 1 und 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden, sowie Aktien, die aufgrund des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 17. März 2004 zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG wieder veräußert werden, auf den vorgenannten Betrag angerechnet und vermindern diesen ent-

sprechend. Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich

unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes

der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- beziehungs-

weise Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis der Wandel- beziehungsweise

Optionsanleihen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis

verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen

Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach dem Sinn und Zweck der

Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig.

Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Wandel- beziehungsweise Optionsanleihen nach

pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten

Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe

null sinken, sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil

entstehen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen,

kann er sich der Unterstützung durch Experten bedienen. So können die die Emission begleitenden Konsortialbanken

dem Vorstand in geeigneter Form versichern, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien nicht zu

erwarten ist. Auch durch ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen Sachverständigen kann dies bestätigt werden.

Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit die



Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewähr-

leistet. Bei diesem Verfahren werden die Options- beziehungsweise Wandelanleihen zwar zu einem festen Ausgabepreis

angeboten; jedoch werden einzelne Bedingungen der Options- beziehungsweise Wandelanleihen (z.B. Zinssatz und

Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis) auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt

und so der Gesamtwert der Anleihe marktnah bestimmt. Alles dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung

des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzu- 

erhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft die marktnahe

Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige

Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 

Zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

Bereits die Hauptversammlung vom 11. März 2003 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 31. August 2004 eigene Aktien

mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu zehn vom Hundert des damaligen Grund-

kapitals zu erwerben. Diese Ermächtigung wurde bisher nicht ausgenutzt. Da diese Ermächtigung vor der Hauptver-

sammlung 2005 auslaufen würde, bedarf es zum künftigen Erwerb eigener Aktien und ihrer Veräußerung in anderer

Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre einer neuen Ermächtigung.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.

Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen unter Ausschluss des »Bezugs-

rechts« der Aktionäre erfolgen können.

Die Ermächtigung schafft die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien

durch Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen oder Wandelschuldverschreibungen

teilweise auszuschließen. Dies hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bezie-

hungsweise Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte beziehungsweise Wandelungsrechte 

oder Options- bzw. Wandlungspflichten nicht nach den Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu

werden braucht. 

Die Gesellschaft soll in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung im

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen

oder Unternehmensteilen gewähren zu können. Veräußerer verlangen zunehmend als Gegenleistung für die von ihnen

zu veräußernden Unternehmen eine Beteiligung am Erwerber. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft

daher die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unter-

nehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung

bestehen zur Zeit nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser

Ermächtigung erstatten. 

Darüber hinaus wird die Verwaltung ermächtigt, das Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen.

Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr auch zusammen mit der Ausnutzung des genehmigten Kapitals II und
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der Ermächtigung gemäß Punkt 6 der diesjährigen Tagesordnung nicht mehr als 10 % des Grundkapitals unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gestützt auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG verkauft beziehungsweise ausgegeben

werden kann. 

Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft und der Erzielung eines bestmöglichen Verkaufsprei-

ses bei der Wiederveräußerung der Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des

Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende

Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Ei-

genmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwän-

dige Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf bei sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr

zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland geworben werden. Diese Möglichkeit ist

für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sie in ihren Märkten Marktchancen schnell und flexibel

nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig decken können muss. Der Verkaufs-

preis und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsen-

notierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %,

jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten. Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft bisher aus-

gegebenen Aktien zum amtlichen Markt an der Frankfurter und Stuttgarter Wertpapierbörse zugelassen sind, können

nach dem derzeitigen Stand die an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung der

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG problemlos Aktien der Gesellschaft

über die Börse hinzuerwerben.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch

ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-

boten zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viel

Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum fest-

gesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der

Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten

oder kleinerer Teile von Offerten bis maximal 50 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die tech-

nische Abwicklung zu erleichtern.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND STIMMRECHTSAUSÜBUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt,

die ihre Aktien spätestens am 12. März 2004 bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft, bei einem

deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank, insbesondere der Clearstream Banking AG, Frankfurt, oder einem

der nachfolgenden Kreditinstitute und deren Niederlassungen hinterlegen:
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

Landesbank Baden-Württemberg.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese

bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank, insbesondere der Clear-

stream Banking AG, Frankfurt, bitten wir, die hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens einen Tag nach Ab-

lauf der Hinterlegungsfrist, also am 15. März 2004, bei der Gesellschaft oder bei den in dieser Einladung bekannt ge-

gebenen Hinterlegungsstellen einzureichen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht an der Hauptversammlung auch durch einen

Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person sei-

ner Wahl ausüben lassen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch Herrn Marco

Walz, Mitarbeiter der Gesellschaft, der das Stimmrecht des Aktionärs weisungsgebunden ausübt, in der Hauptver-

sammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall können schriftliche Vollmachten übermittelt werden. Die Einzelheiten

dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung bitten wir, an

schlott gruppe Aktiengesellschaft

Investor Relations

.Wittlensweilerstr. 3

72250 Freudenstadt

DEUTSCHLAND

(Telefax +49 7441 531 - 404 )

zu richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 3. März 2004 bei oben

genannter Adresse eingegangen sind, unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

http://www.schlottgruppe.de/hauptversammlung

veröffentlichen.

Freudenstadt im Februar 2004

Der Vorstand
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: SO FINDEN SIE ZU UNS

Autobahn 81 Stuttgart-Singen, Ausfahrt Horb; nach Horb, dann Beschilderung Freudenstadt folgen. 

Autobahn 5 Karlsruhe-Basel, Ausfahrt Rastatt, ab Rastatt auf der B 462 Richtung Freudenstadt.

In Freudenstadt im Parkhaus »Am Marktplatz« haben wir Parkplätze für Sie reserviert. Der Fußweg zum 

Kurhaus beträgt ca. 5 Minuten. Alternativ steht Ihnen auch ein Shuttle-Service zur Verfügung.

schlott gruppe Aktiengesellschaft

Wittlensweilerstraße 3 … 72250 Freudenstadt … DEUTSCHLAND … www.schlottgruppe.de

Investor Relations … Marco Walz … Telefon +49 7441 531 - 230 … Telefax +49 7441 531 - 404 … marco.walz@schlottgruppe.de
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